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Probierz, Maximilian

Von: leitungsauskunft@gttnet.onmicrosoft.com
Gesendet: Dienstag, 28. Januar 2020 11:38
An: Probierz, Maximilian
Betreff: Marie-Curie-Straße, Bornheim Trasse nicht betroffen: 138479

Stadt Bornheim  
Rathausstrasse 2 
53332 Bornheim 

GTT GmbH 
Albert-Einstein-Ring 5  
14532 Kleinmachnow 
Tel.: +4930254310  
Fax:+4930254311729  
Email: leitungsauskunft@gtt.net  
Web: http://www.gtt.net 

  

GTT GmbH  
Auskunft bei nicht betroffenen (negativen) Plananfragen und Aufgrabungsgenehmigungen.
Ihre Anfrage vom: 28/01/2020  
Lage der Baustelle: Marie-Curie-Straße, Bornheim  
Ihre Bearbeitungsnummer: 61 26 01 - Se 11  
Unsere Bearbeitungsnummer: 138479 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

durch die oben genannte Maßnahme sind in dem angefragten Bereich keine Anlagen von i-21 / Interoute 
Germany GmbH / GTT GmbH betroffen. 

Allgemeiner Hinweis: 
Wir bitten Sie, künftige Plananfragen für die Firma i-21 / Interoute Germany GmbH / GTT GmbH nur 
noch an oben genannte Adresse zu richten.  
Wegen der ständigen Erweiterung unseres Netzes und der daraus resultierenden fortlaufenden 
Aktualisierung der Bestandspläne ,  
wird die Gültigkeit unserer Antwort auf 3 Monate begrenzt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Andreas Lehmann 

Engineer Plant Inquiries 

GTT GmbH 

Albert-Einstein-Ring 5 

D-14532 Kleinmachnow 

_________________________________________ 

T: +49-30-25431-0 

F: +49-30-25431-1729 

E: leitungsauskunft@gtt.net 

W: www.gtt.net 
  

 





file:///X|/...tungsauskunft%20-%20Vorgangs-Nr.%20139227%20Bebauungsplan%20Se%2011%20in%20der%20Ortschaft%20Sechtem.txt[30.01.2020 11:26:15]

Von:    Vidal Blanco, Bärbel <baerbel.vidal@amprion.net>
Gesendet:       Donnerstag, 30. Januar 2020 11:02
An:     Probierz, Maximilian
Betreff:        Leitungsauskunft - Vorgangs-Nr. 139227, Bebauungsplan Se 11 in der 
Ortschaft Sechtem
Signiert von:   baerbel.vidal@amprion.net

Kategorien:     Stellungnahme TÖB

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Planbereich der o. a. Maßnahme verlaufen keine Höchstspannungsleitungen unseres 
Unternehmens. 
 
Planungen von Höchstspannungsleitungen für diesen Bereich liegen aus heutiger Sicht nicht vor. 
 
Wir gehen davon aus, dass Sie bezüglich weiterer Versorgungsleitungen die zuständigen 
Unternehmen beteiligt haben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Bärbel Vidal Blanco 
 
Amprion GmbH  
Betrieb / Projektierung 
Leitungen Bestandssicherung 
Rheinlanddamm 24, 44139 Dortmund  
Telefon +49 231 5849-15711 
baerbel.vidal@amprion.net  
www.amprion.net  
https://www.amprion.net/Information-Datenschutz.html 
 
Aufsichtsrat: Heinz-Werner Ufer (Vorsitzender) Geschäftsführung: Dr. Hans-Jürgen Brick, Dr. 
Klaus Kleinekorte Sitz der Gesellschaft: Dortmund - Eingetragen beim Amtsgericht Dortmund - 
Handelsregister-Nr. HR B 15940



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 30.01.2020 

Seite 1 von 1 

 

 

Aktenzeichen: 

22.5-3-5382012-68/20/ 

bei Antwort bitte angeben 

 

Herr Brand 

Zimmer 114 

Telefon: 

0211 475-9710 

Telefax: 

0211 475-9040 

kbd@brd.nrw.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstgebäude und 

Lieferanschrift: 

Mündelheimer Weg 51 

40472 Düsseldorf 

Telefon: 0211 475-0 

Telefax: 0211 475-9040 

poststelle@brd.nrw.de 

www.brd.nrw.de  

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

DB bis D-Flughafen, 

Buslinie 729 - Theodor-Heuss-

Brücke 

Haltestelle: 

Mündelheimer Weg 

Fußweg ca. 3 min 

 

Zahlungen an: 

Landeskasse Düsseldorf 

Konto-Nr.: 4 100 012 

BLZ: 300 500 00 Helaba 

IBAN: 

DE41300500000004100012 

BIC: 

WELADEDD 

 

 

 

 

 
 
 

 

Bezirksregierung Düsseldorf, Postfach 300865, 40408 Düsseldorf 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) / Luftbildauswertung 
Bornheim, Bebauungsplan Nr. Se 11 
 
Ihr Schreiben vom 22.01.2020, Az.: 612601-Se 11  
 XXX1 
 
 
Luftbilder aus den Jahren 1939 - 1945 und andere historische Unterlagen 
liefern Hinweise auf vermehrte Bombenabwürfe. Ich empfehle eine 
Überprüfung der zu überbauenden Fläche auf Kampfmittel im aus-
gewiesenen Bereich der beigefügten Karte. Die Beauftragung der 
Überprüfung erfolgt über das Formular Antrag auf Kampfmitteluntersuchung 
auf unserer Internetseite¹. 
 
Sofern es nach 1945 Aufschüttungen gegeben hat, sind diese bis auf das 
Geländeniveau von 1945 abzuschieben. Zur Festlegung  des abzuschie-
benden Bereichs und der weiteren Vorgehensweise wird um Terminab-
sprache für einen Ortstermin gebeten. Verwenden Sie dazu ebenfalls 
das Formular Antrag auf Kampfmitteluntersuchung. 
 
Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie 
Rammarbeiten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc. empfehle ich zu-
sätzlich eine Sicherheitsdetektion. Beachten Sie in diesem Fall auf unse-
rer Internetseite das Merkblatt für Baugrundeingriffe. 
 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite. 
 
Im Auftrag 
 
 
(Brand) 

Stadt Bornheim 
GB 3.2 
Rathausstr. 2 
53332 Bornheim 
 
XXX012 
 

 

 
Durchschrift 

 

 

XXX011 

¹ Zur Kampfmittelüberprüfung werden zwingend Betretungserlaubnisse der betroffenen Grundstü-
cke und eine Erklärung inkl. Pläne über vorhandene Versorgungsleitungen benötigt. Sofern keine 
Leitungen vorhanden sind, ist dieses schriftlich zu bestätigen. 
 

http://www.brd.nrw.de/ordnung_gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigung/service/2012-02-24_Antrag_auf_Kampfmitteluntersuchung.pdf
http://www.brd.nrw.de/ordnung_gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigung/service/2012-02-24_Antrag_auf_Kampfmitteluntersuchung.pdf
http://www.brd.nrw.de/ordnung_gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigung/service/_Merkblatt_f__r_Baugrundeingriffe.pdf
http://www.brd.nrw.de/ordnung_gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigung/index.jsp


Diese Karte darf nur mit der zugehörigen textlichen Stellungnahme verwendet werden.

Aktenzeichen :

Bezirksregierung 
Düsseldorf

22.5-3-5382012-68/20

 

Datum : 30.01.2020
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1:1.000Maßstab : 

Nicht relevante Objekte außerhalb des beantragten Bereichs sind ausgeblendet.

Legende 

Blindgängerverdacht

DÍ geräumte Blindgänger

geräumte Fläche

Detektion nicht möglich militär. Anlage

Laufgraben

Panzergraben

Schützenloch

Stellung

ausgewertete Fläche(n)

Überprüfung der zu überbauenden Flächen
ist nicht erforderlich

Überprüfung der zu überbauenden Flächen
wird empfohlen
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Probierz, Maximilian

Von: Linden Hubertus <Hubertus.Linden@e-regio.de>
Gesendet: Montag, 3. Februar 2020 08:20
An: Probierz, Maximilian; Bürgerdialog Stadt Bornheim
Betreff: Bebauungsplan Se 11 in der Ortschaft Sechtem
Signiert von: hubertus.linden@e-regio.de

Kategorien: Stellungnahme TÖB

Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrter Herr Probierz, 
bezugnehmend auf Ihre Anfrage vom 22.01.2020, Az.:  61 26 01 – Se 11, teilen wir Ihnen als Eigentümerin des 
Erdgas‐Versorgungsnetzes mit, dass unsererseits gegen das beabsichtigte Verfahren keine Bedenken bestehen. 
Innerhalb des dargestellten Planbereichs sind Leitungsanlagen der e‐regio zur Erdgas‐Versorgung nicht vorhanden. 
Im Zuge der weiteren Entwicklung des Planbereiches kann das Erdgas‐Versorgungsnetz ‐den Bedürfnissen 
entsprechend‐ von den bestehenden Versorgungsanlagen aus, erweitert werden.  
Hinweise für die Verlegung von Versorgungsleitungen: 
Um spätere Aufbrüche in Fahrbahnen zu vermeiden empfehlen wir, die Versorgungsleitungen gebündelt in den 
Nebenanlagen (Gehwegen, Parkstreifen o.ä.) unterzubringen. Die Breite dieser Nebenanlagen ist so zu 
dimensionieren, dass die geforderten Sicherheitsabstände der Versorgungsleitungen untereinander eingehalten 
werden können. Als Richtmaß sollte hier eine Mindestbreite von 1,50 m für Gas‐, Wasser‐, Strom‐ und 
Kommunikationsleitungen gelten. 
Diesbezüglich sind zwingend auch die Mindestabstände zu evtl. Nahwärmeversorgungsleitungen zu beachten. 
Hinweis zu Baumstandorten / Bepflanzungen: 
Wir weisen darauf hin, dass eventuell geplante Ausgleichsmaßnahmen, insbesondere das Anpflanzen von Bäumen, 
grundsätzlich außerhalb von Leitungstrassen anzustreben sind. Weitere Informationen hierzu enthält das technische 
Merkblatt DVGW GW 125 "Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle", aktualisiert erschienen im Februar 2013, 
ergänzt durch das Beiblatt zu GW 125, erschienen im März 2016.  
Es gilt, Präventivmaßnahmen zu ergreifen zum Schutz von Ver‐ und Entsorgungsleitungen vor dynamischen und 
statischen Belastungen durch Baumwurzeln. Der Präventivschutz reicht von der Baumart‐Auswahl bis zu sinnvollen 
und wirksamen technischen Schutzmaßnahmen. Zu den kritischen Baumarten zählen nach derzeitigem 
Kenntnisstand: Ahorn, Götterbaum, Rosskastanie, Pappel, Platane und Blauzeder. Wir bitten, dies bei der 
Aufstellung der Pflanzliste entsprechend zu berücksichtigen. 
 
 
 
 

 
 

Freundliche Grüße  

 
Hubertus Linden 
 

Teamleiter 
Netzplanung 
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e‐regio GmbH & Co. KG  
Rheinbacher Weg 10 
53881 Euskirchen 
 
Tel. 02251 708‐7223 
Mobil 01609 015 56 27 
 
hubertus.linden@e‐regio.de 
www.e‐regio.de  
 

 
 
Spannendes aus der Region im e‐regio‐Blog: www.energie‐zeit.de  
 

 
 
e‐regio GmbH & Co. KG, Telefon: 0 22 51 / 708‐0, Fax: 0 22 51 / 708‐163, Vorsitzender des Aufsichtsrates: 
Dr. Uwe Friedl, Amtsgericht Bonn HRA 5884, persönlich haftende Gesellschafterin: e‐regio Verwaltungs‐ 
und Beteiligungsgesellschaft mbH, Geschäftsführung: Dipl.‐Ing. Markus Böhm, Dipl.‐Kfm. Stefan Dott, 
Dipl.‐Kfm. Christian Metze, Amtsgericht Bonn HRB 12691  
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Von:    noreply@open-grid-europe.com
Gesendet:       Donnerstag, 6. Februar 2020 10:38
An:     Probierz, Maximilian
Betreff:        Ihre Anfrage Bebauungsplan Se 11 in der Ortschaft Sechtem in 
Bornheim, Unser Zeichen 20200103701, Ihr Zeichen 61 26 01 - Se 11

Kategorien:     Stellungnahme TÖB

Sehr geehrte Damen und Herren, 
von der Open Grid Europe GmbH, Essen, der GasLINE GmbH & Co. KG, Straelen, und der 
Viatel Deutschland GmbH, Frankfurt am Main, sind wir mit der Wahrnehmung ihrer Interessen 
im Rahmen der Bearbeitung von Fremdplanungsanfragen und öffentlich-rechtlichen Verfahren 
beauftragt. 
Unter folgendem Link erhalten Sie unsere Antwort zu Ihrer Anfrage: Bebauungsplan Se 11 in der 
Ortschaft Sechtem in Bornheim vom 22.01.2020 zum Download: 
https://download.open-grid-europe.com/public/Downloadticket.aspx?DownloadticketId=281e8fbb-
7155-4ad1-8bf4-ebeffb93c9c1 
Dieser Link ist bis zum 27.03.2020 gültig. 
Folgende Dokumente sind im Zip enthalten: 
*       20200103701_Stellungnahme_gesamt.pdf (Version 1) 
  
Mit freundlichen Grüßen 
PLEDOC GmbH 
Gladbecker Straße 404 • D-45326 Essen 
www.pledoc.de 
  
netzauskunft@pledoc.de 
Online-Leitungsauskunft: 
www.bil-leitungsauskunft.de 
  
Geschäftsführer: Kai Dargel 
Amtsgericht Essen   HRB 9864 
 
Ist der Empfänger dieser Nachricht nicht der Adressat dieser E-Mail, darf er deren Inhalt nicht verwenden, 
weitergeben, reproduzieren 
oder auf andere Weise nutzen. Eine entsprechende Unterlassungsverpflichtung gilt auch für seine Mitarbeiter 
und/oder 
Empfangsbevollmächtigten. 
 
The information contained in this message is confidential or protected by law. If you are not the intended recipient, 
please contact the 
sender and delete this message! Any unauthorized copying of this message or unauthorized distribution of the 
information contained 
herein is prohibited. 
  
??Bitte denken Sie über Ihre Verantwortung gegenüber der Umwelt nach, bevor Sie diese E-Mail ausdrucken. 
          Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail. 
  







 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stadt Bornheim         Ansprechpartner: 
Stadtplanung         Ralf Mundorf 
Postfach 1140         Geschäftsbereich: 
53308 Bornheim        Qualitätssicherung 
  
 
          Tel:  02241 306 368 
          Fax: 02241 306 373 
          ralf.mundorf@rsag.de 
           
                    5. Februar 2020 
 

 

Bebauungsplan Se 11 in der Ortschaft Sechtem 

 

 

Sehr geehrter Herr Probierz, 
 
 
danke für Ihre Mitteilung vom 22. Januar 2020. 
 
Von Seiten der RSAG AöR werden zu dem Bebauungsplan in der vorgesehenen Lage  
keine Bedenken erhoben. 
 
Aus Ihren eingereichten Unterlagen entnehmen wir, dass die Abfallentsorgung an der 
vorhandenen öffentlichen Verkehrsfläche „Marie-Curie-Straße“ stattfindet. 
 
Weitere Sicherheitstechnische Anforderungen an Straßen und Fahrwege für die Sammlung  
von Abfällen entnehmen Sie bitte der DGUV Information 214-033 (bisher BGI 5104) und 

RASt 06. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                         
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Udo Otto        Ralf Mundorf 
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Probierz, Maximilian

Von: Ellenberger, Ludger <Ludger.Ellenberger@polizei.nrw.de> im Auftrag von 
F Bonn V FüSt Verkehrsplanung <Verkehrsplanung.Bonn@polizei.nrw.de>

Gesendet: Montag, 10. Februar 2020 15:18
An: Probierz, Maximilian
Betreff: Bebauungsplan Se 11

Kategorien: Stellungnahme TÖB

Polizeipräsidium Bonn 
Direktion Verkehr / FüSt Bonn, 10.02.2020 
‐ Verkehrsplanung ‐ 
Bebauungsplan Se 11 in der Ortschaft Sechtem  
Ihr Schreiben vom 22.01.2020 
Sehr geehrter Herr Probierz, 
aus verkehrspolizeilicher Sicht bestehen keine Bedenken. 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
Ludger Ellenberger 
Polizeihauptkommissar 
Direktion Verkehr/Führungsstelle 
Örtliche VU‐Auswertung/Verkehrslenkung 
Königswinterer Straße 500  
53227 Bonn‐Ramersdorf  
Tel.: 0228‐15‐6023 
Fax: 0228 / 15‐1204 
mailto: Ludger.Ellenberger@polizei.nrw.de  
mailto: Verkehrsplanung.Bonn@polizei.nrw.de  
Internet: http://www.polizei‐bonn.de  

 











Gegründet 1975 als „Bürgerinitiative gegen den Quarzabbau!“ 
Umweltschutz-Preisträger der Stadt Bornheim (1986/2006) und des Rhein-Sieg-Kreises (1997), Heimat-Preis Bornheim (2019) 

Mitglied im Rheinischen Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz e.V. und  
in der Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt NRW (LNU) e.V. 

Landschaftsschutzverein Vorgebirge e.V. - LSV - Vorstand: Dr. Michael Pacyna (Vors.)   02222 – 59 06  
53332 Bornheim, Zentwinkelsweg 7 Norbert Brauner (stv. Vorsitzender)  02222 – 64 146 
Volksbank Köln Bonn,   BIC: GENODED1BRS Klaus Benninghaus (Geschäftsführer)   02222 – 16 97 
IBAN : DE78 380 601 860 211 122 021 Michael Breuer (Schatzmeister)   02227 – 76 07 

 

 
LSV,  Zentwinkelsweg 7,  53332 Bornheim Bornheim, 22.02.2020  
 
  
Stadt Bornheim 
7.1-Stadtplanung 
Herr Max Probierz 
Rathaus 
53332 Bornheim 
 
 

Bebauungsplan Sechtem Se 11 (Az.: 61 26 01 – Se 11) 
Ihr Schreiben vom 22.01.2020: Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
nachfolgend finden Sie unsere Stellungnahme zu der oben angeführten städtebauli-
chen Planung. 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 

Stellungnahme zum Bebauungsplan Sechtem Se 11: 

Der LSV trägt zur geplanten Erweiterung eines bestehenden Gewerbebetriebs auf ei-
nem betriebseigenen Grundstück am Ortsrand von Sechtem (Se 11) um ca. 0,5 ha die 
folgenden Bedenken und Anregungen im Rahmen der frühzeitigen Offenlage vor: 

Bedenken und Anregungen: 

1. Planungsrechtliche Situation: 

Die Betriebserweiterung liegt zurzeit noch im Außenbereich. Daher wurde vom Rat 
der Stadt Bornheim die Aufstellung des Bebauungsplans Se 11 beschlossen. 

Im Regionalplan wird die Erweiterungsfläche als Bereich für gewerbliche und indust-
rielle Nutzung und im Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Bornheim als gewerbli-
che Bauflächen dargestellt. 
 

Weitere Informationen zu unse-

ren Aktivitäten finden Sie unter 

www.lsv-vorgebirge.de 



Seite 2 der LSV-Stellungnahme zum B.-Plan Se 11 vom 22.02.2020 

Der Landschaftsplan Nr. 2 Bornheim weist für die Erweiterung keine Festsetzungen 
aus. Die Fläche unterliegt nicht dem Landschaftsschutz. 
 

2. Umweltauswirkungen: 

Die Ergebnisse der umfangreichen „Artenschutzrechtlichen Prüfung (ASP), Stufe I: 
Vorprüfung“ der Planungsgruppe Grüner Winkel, Nümbrecht (30.09.2019) sind für 
den LSV nachvollziehbar. 

Das Plangebiet enthält keine im Biotopkataster der LANUV aufgelisteten Biotope 
und tangiert nicht die nächstgelegenen Biotopverbundkorridore VB-K-5107-006 
und VB-K-5107-013 (Abb. 7). Das Biotopkataster ergibt „keine Hinweise auf pla-
nungsrelevante Arten“ (S. 13). Häufige und weit verbreitete Vogelarten“ wurden da-
gegen im Rahmen der Ortsbegehung im Plangebiet registriert (S. 15). Der Gutachter 
Dipl.-Ing Günter Kursawe schließt planungsrelevante Vogel- und Fledermausarten 
„als Nahrungsgäste oder Durchzügler … nicht vollständig aus“. Der LSV teilt die An-
sicht des Experten, dass dies aber für die Planung aufgrund der kleinen Fläche in 
Gewerbegebietsrandlage sowie der Ausweichmöglichkeiten ins benachbarte Land-
schaftsschutzgebiet keine grundlegende Bedeutung für den Erhalt geschützter Arten 
hat (S. 17).   
Der Gutachter weist darauf hin, dass die Rasenfläche des Erweiterungsgebietes „am 
Rand mit 15 lebensraumtypischen Laubbäumen mit mittlerem Baumholz“ umrahmt 
wird (S. 3). Die „Suche nach Nestern, Spechthöhlen, Baumhöhlen und potentiellen 
Fledermausquartieren“ bei der Ortsbegehung verlief bei den Gehölzen und der vor-
handenen Halle ergebnislos (S. 14). 

Der LSV sieht deshalb keinen weiteren Untersuchungsbedarf hinsichtlich der Ar-
tenschutzprüfung, sollten sich nicht neue Erkenntnisse ergeben. 
Unverzichtbar ist allerdings die ausstehende, von der Bornheimer Stadtverwaltung 
aber angekündigte Umweltprüfung und der Umweltbericht (Bebauungsplan Se 11 – 
Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung, 04.11.2019, S. 6 u. 9) zur Eingriffs- und 
Ausgleichsbewertung. Der LSV macht seine abschließende Haltung zu dem Vorha-
ben im weiteren Verfahren von einem Vollausgleich für den Eingriff in Natur und 
Landschaft abhängig. 

 

3. Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung: 

Der LSV begrüßt, dass die Bäume und Sträucher entlang der Grundstücksgrenzen 
„erhalten werden sollen“ (Bebauungsplan Se 11 – Allgemeine Ziele und Zwecke 
der Planung, 04.11.2019, S. 5) und regt deren Verdichtung an, um den Ge-
werbegebietsbereich zur freien Landschaft hin einzugrünen. Die „vorgesehene 
Dachbegrünung“ sollte verbindlich festgeschrieben werden. 
Der angekündigte Freiflächengestaltungsplan kann erst nach Vorlage bewertet 
werden (S. 10). 
 

4. Grundwasserschutz: 
Auch wenn das Plangebiet in keiner Wasserschutzzone liegt, ist dem Grundwasser-
schutz ein hoher Stellenwert beizumessen, zumal der Betrieb u.a. giftige und ätzen-
de Chemikalien verarbeitet und lagert. Wir regen deshalb an, nicht erst im „Rahmen 
der Bauausführung“ den Grundwasserschutz sicher zu stellen (S. 10), sondern dies 
bereits im Bebauungsplan verbindlich festzusetzen. 
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Probierz, Maximilian

Von: Koordinationsanfrage Vodafone Kabel Deutschland 
<koordinationsanfragen.de@vodafone.com>

Gesendet: Montag, 24. Februar 2020 14:06
An: Probierz, Maximilian
Betreff: Stellungnahme S00831502, VF und VFKD, Stadt Bornheim, 61 26 01 - Se 

11, Bebauungsplan Se 11 in der Ortschaft Sechtem

Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
D2-Park 5 * 40878 Ratingen 
 
Stadt Bornheim - 7.1-Stadtplanung - Maximilian Probierz 
Rathausstraße 2 
53332 Bornheim 
 
Zeichen: Netzplanung, Stellungnahme Nr.: S00831502 
E-Mail: TDRA-W.Ratingen@vodafone.com 
Datum: 24.02.2020 
Stadt Bornheim, 61 26 01 - Se 11, Bebauungsplan Se 11 in der Ortschaft Sechtem 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 22.01.2020. 
 
Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH gegen die 
von Ihnen geplante Baumaßnahme keine Einwände geltend macht. Im Planbereich befinden sich 
keine Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. Eine Neuverlegung von 
Telekommunikationsanlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant. 
 
Bitte beachten Sie:  
Bei einer Stellungnahme, z.B. wegen Umverlegung, Mitverlegung, Baufeldfreimachung, etc. oder 
eine Koordinierung/Abstimmung zum weiteren Vorgehen, dass Vodafone und Unitymedia trotz der
Fusion hier noch separat Stellung nehmen. Demnach gelten weiterhin die bisherigen 
Kommunikationswege. Wir bitten dies für die nächsten Monate zu bedenken und zu 
entschuldigen. 
 
 
Freundliche Grüße 
Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 

















  
 
  
   
 

 

 
Bezirksregierung Köln, 50606 Köln 
 

 

Datum: 27. Februar 2020 

Seite 1 von 4 

 

Aktenzeichen: 
53.6.2-Pß  

 
 

Auskunft erteilt: 

Herr Pleiß 

 

norbert.pleiss@bezreg-

koeln.nrw.de 

Zimmer: K 128  

Telefon: (0221) 147 - 3297 , 

Fax: (0221) 147 - , 

 

Zeughausstraße 2-10, 

50667 Köln 

 

DB bis Köln Hbf,  

U-Bahn 3,4,5,16,18 

bis Appellhofplatz 

 

Besuchereingang (Hauptpforte): 

Zeughausstr. 8 

 

Telefonische Sprechzeiten: 

mo. - do.: 8:30 - 15:00 Uhr 

 

Besuchertag: 

donnerstags: 8:30 - 15:00 Uhr 

(weitere Termine nach 

Vereinbarung) 

 

Landeshauptkasse NRW: 

Landesbank Hessen-Thüringen 

IBAN:  

DE59 3005 0000 0001 6835 15 

BIC: WELADEDDXXX 

Zahlungsavise bitte an 

zentralebuchungsstelle@ 

brk.nrw.de 

Bezirksregierung Köln 

Hauptsitz: 

Zeughausstr. 2-10, 50667 Köln 

Telefon: (0221) 147 – 0 

Fax: (0221) 147 - 3185 

USt-ID-Nr.: DE 812110859 

 

poststelle@brk.nrw.de 

www.bezreg-koeln.nrw.de 

Per E-Mail: maximilian.probierz@stadt-bornheim.de 
Stadt Bornheim 
7.1-Stadtplanung 
Rathausstraße 2 
 
53332 Bornheim 
 
 
 
 
 
Bauleitplanung 

Aufstellung des Bebauungsplans Se 11 in Sechtem Roisdorf 

 

Ihr Schreiben vom 22.01.2020, Az. 61 2601-Se 11 

 

Anlage: Kriterien für wichtige Verkehrswege 

 

Sehr geehrter Herr Probierz, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zur o. a. Bauleitplanung wird seitens des Dezernats 53 der Bezirksre-

gierung Köln wie folgt Stellung genommen: 

 

a) Berücksichtigung § 50 BImSchG i. V. mit Betriebsbereichen nach  

§ 3 Abs. 5a BImSchG 

 

Mit der o. a. Bauleitplanung sollen die Voraussetzungen für die betrieb-

liche Erweiterung der Firma Kersia Deutschland GmbH, Marie-Curie-Str. 

23 in 53332 Bornheim geschaffen werden.  
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Bezirksregierung Köln 

Das Dezernat 53 der Bezirksregierung Köln ist als Obere Immissions-

schutzbehörde zuständige Genehmigungs-und Überwachungsbehörde 

für die v. g. Firma, die aufgrund der dort gehandhabten Mengen an 

Gefahrstoffen einen Betriebsbereich nach § 3 Abs. 5a BImSchG darstellt 

und somit dem Anwendungsbereich der Störfall-Verordnung  

(12. BImSchV) unterliegt. 

 

Nach § 50 BImSchG sind bei raumbedeutsamen Planungen die für eine 

bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, 

dass von schweren Unfällen im Sinne des Artikels 3 Nr. 13 der Richtlinie 

2012/18/EU (Seveso-III-Richtlinie) in Betriebsbereichen hervorgerufene 

Auswirkungen auf bestimmte Gebiete und Nutzungen (u. a. dem 

Wohnen dienenden Gebiete, sonstige schutzbedürftige Gebiete, insbe-

sondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, öffentlich 

genutzte Gebäude) so weit wie möglich vermieden werden. 

 

Konkret bedeutet dies, dass im Rahmen der Bauleitplanung ange-

messene Sicherheitsabstände zwischen Betriebsbereichen und schutz-

bedürftigen Gebieten bzw. Nutzungen einzuhalten sind. 

 

Für den Betriebsbereich der Firma Kersia Deutschland GmbH liegt bis-

her kein auf der Grundlage von Detailkenntnissen ermittelter und über-

prüfter angemessener Sicherheitsabstand vor. Auf die Möglichkeit einer 

Einzelfallbetrachtung zur Bestimmung eines angemessenen Sicher-

heitsabstandes auf der Berechnungsgrundlage des KAS-18 Leitfadens 

und unter Berücksichtigung von Detailkenntnissen durch einen nach  

§ 29a BImSchG anerkannten Sachverständigen weise ich in diesem 

Zusammenhang hin. 
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Bezirksregierung Köln 

Als Beurteilungshilfe für das Vorliegen angemessener Sicherheitsab-

stände kann dann der von der Kommission für Anlagensicherheit beim 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

herausgegebene Leitfaden „Empfehlungen für Abstände zwischen 

Betriebsbereichen nach der Störfall-Verordnung und schutzbedürftigen 

Gebieten im Rahmen der Bauleitplanung - Umsetzung § 50 BImSchG“ 

(KAS-18; 2. überarbeitete Fassung aus Nov. 2010) herangezogen 

werden, in dem für ausgewählte gefährliche Stoffe auf der Grundlage 

von abgestimmten Freisetzungs- und Ausbreitungsbedingungen so ge-

nannte Achtungsabstände ohne Detailkenntnisse ermittelt wurden. 

Sofern bei einer Planung zwischen dem Rand eines Betriebsbereiches 

und dem Rand eines schutzbedürftigen Gebietes ein Abstand vor-

handen ist, der größer oder gleich dem Achtungsabstand ist, kann 

davon ausgegangen werden, dass von der Planung kein störfall-

rechtlicher Konflikt hervorgerufen wird. Ist der Abstand dagegen kleiner 

als der Achtungsabstand, so ist nicht auszuschließen, dass durch die 

Planung ein solcher Konflikt entsteht. 

 

Aufgrund der bei der Firma Kersia gehandhabten Stoffe wird von hier 

derzeit von einem Achtungsabstand von 500 m ausgegangen. Infor-

mationen, ob sich durch die geplante Erweiterung der Firma Kersia auch 

Änderungen des zu berücksichtigenden Achtungsabstandes ergeben, 

liegen hier nicht vor. 

 

Das Plangebiet liegt nach Ihren Angaben ca. 385 m von der nächsten 

Wohnbebauung entfernt. Die Entfernung zur Bahnstrecke Köln - Bonn 

beträgt ca. 160 m. Eine weitergehende Überprüfung hinsichtlich schutz-

bedürftiger Gebiete und Nutzungen im Umfeld ist von hier nicht erfolgt.  
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Bezirksregierung Köln 

Eine abschließende Definition zu "wichtigen Verkehrswegen" liegt bisher 

nicht vor. Im Anhang zu dieser Stellungnahme finden Sie dazu einen 

Vorschlag der zuständigen EU-Kommission zur damaligen Seveso-II-

Richtlinie.  

 

Ausgehend davon, dass es sich bei der v. g. Wohnbebauung um ein 

schutzbedürftiges Gebiet handelt bzw. dass die v. g. Bahnstrecke einen 

wichtigen Verkehrsweg im Sinne des § 50 BImSchG darstellt, kann auf-

grund der vorhandenen Abstandsituation zum Plangebiet ein störfall-

rechtlicher Konflikt nicht allgemein ausgeschlossen werden, so dass 

Bedenken gegen die Planung bestehen.  

 

b) Lärm 

 

Unter Berücksichtigung der Lage, der durchgeführten Tätigkeiten und 

der Betriebszeiten handelt es sich bei der Firma Kersia Deutschland 

GmbH hinsichtlich der durch Anlagenlärm verursachten Immissionen um 

einen unkritischen Betrieb. Die Erstellung eines Lärmgutachtens ist nach 

hiesiger Auffassung im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung auch 

unter Berücksichtigung der vorgesehenen Festsetzungen zur Art der 

baulichen Nutzung sowie des angegebenen Abstandes zur nächst-

gelegenen Wohnbebauung nicht erforderlich. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

gez. 

Pleiß 
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Probierz, Maximilian

Von: Kreutzberg, Kerstin <Kerstin.Kreutzberg@lvr.de>
Gesendet: Donnerstag, 27. Februar 2020 09:02
An: Probierz, Maximilian
Betreff: Bebauungsplan Se 11; Beteiligung gem. § 4 I BauGB (Az. 16.1/20-002)

Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung
Kennzeichnungsstatus: Gekennzeichnet

Kategorien: Stellungnahme TÖB

Ihr Schreiben vom 22.01.2020, Ihr Zeichen 61 26 01 – Se 11 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrter Herr Probierz, 
 
ich bedanke mich für die Übersendung der Planunterlagen im Rahmen der TÖB‐Beteiligung zu den o.g. Planung. 
 
Auf Basis der derzeit für das Plangebiet verfügbaren Unterlagen sind keine Konflikte zwischen der Planung und den 
öffentlichen Interessen des Bodendenkmalschutzes zu erkennen. Zu beachten ist dabei jedoch, dass 
Untersuchungen zum Ist‐Bestand an Bodendenkmälern in dieser Fläche nicht durchgeführt wurden. Von daher ist 
diesbezüglich nur eine Prognose möglich. 
 
Ich verweise daher auf die Bestimmungen der §§ 15, 16 DSchG NRW (Meldepflicht‐ und Veränderungsverbot bei der 
Entdeckung von Bodendenkmälern) und bitte Sie, folgenden Hinweis in die Planunterlagen aufzunehmen: Bei 
Bodenbewegungen auftretende archäologische Funde und Befunde sind der Gemeinde als Untere Denkmalbehörde 
oder dem LVR‐Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Außenstelle Overath, Gut Eichthal, 51491 Overath, Tel.: 
02206/9030‐0, Fax: 02206/9030‐22, unverzüglich zu melden. Bodendenkmal und Fundstelle sind zunächst 
unverändert zu erhalten. Die Weisung des LVR‐Amtes für Bodendenkmalpflege für den Fortgang der Arbeiten ist 
abzuwarten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
Kerstin Kreutzberg 
Verwaltungsfachwirtin 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
LVR‐Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland 
Abteilung Denkmalschutz / Praktische Bodendenkmalpflege 
 
Endenicher Str. 133 
53115 Bonn 
Tel 0228 9834‐139 
Fax 0228 9834‐119 
 
Kerstin.kreutzberg@lvr.de 
www.bodendenkmalpflege.lvr.de 
www.lvr.de 
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) arbeitet als Kommunalverband mit rund 19.000 Beschäftigten für die 9,7 
Millionen Menschen im Rheinland. Mit seinen 41 Schulen, zehn Kliniken, 20 Museen und Kultureinrichtungen, vier 
Jugendhilfeeinrichtungen, dem Landesjugendamt sowie dem Verbund Heilpädagogischer Hilfen erfüllt er Aufgaben, 
die rheinlandweit wahrgenommen werden. Der LVR ist Deutschlands größter Leistungsträger für Menschen mit 
Behinderungen und engagiert sich für Inklusion in allen Lebensbereichen. „Qualität für Menschen“ ist sein 
Leitgedanke. 
 
Die 13 kreisfreien Städte und die zwölf Kreise im Rheinland sowie die StädteRegion Aachen sind die 
Mitgliedskörperschaften des LVR. In der Landschaftsversammlung Rheinland gestalten gewählte Mitglieder aus den 
rheinischen Kommunen die Arbeit des Verbandes. 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Ihre Meinung ist uns wichtig! Die LVR‐Geschäftsstelle für Anregungen und Beschwerden erreichen Sie hier:  
E‐Mail: anregungen@lvr.de oder beschwerden@lvr.de, Telefon: 0221 809‐2255 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Veranstaltungshinweise (dürfen auch mehrzeilig sein – bitte möglichst mit Internet‐Link) 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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Vodafone NRW GmbH, Postfach 10 20 28, 34020 Kassel    

 

 

Bearbeiter(in): Frau Jungbluth 

Abteilung: Zentrale Planung 

Direktwahl: +49 561 7818-280 
E-Mail: ZentralePlanungND@unitymedia.de 

Vorgangsnummer: EG-8577 

 

 

 

Stadt Bornheim 

Der Bürgermeister 

Herr Maximilian Probierz 

Postfach 1140 

53308 Bornheim 

 

Datum   

28.02.2020 

Az.: 61 26 01 – Se 11 
Bebauungsplan Se 11 in der Ortschaft Sechtem 
 

Sehr geehrter Herr Probierz,  

 

vielen Dank für Ihre Informationen.  

 

Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände. 

 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte geben Sie dabei immer unsere obenstehende 
Vorgangsnummer an. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Freundliche Grüße 

 

Zentrale Planung Vodafone  

Bitte beachten Sie: 
Bei einer Stellungnahme, z.B. wegen Umverlegung, Mitverlegung, Baufeldfreimachung, etc. oder eine 

Koordinierung/Abstimmung zum weiteren Vorgehen, dass Vodafone und Unitymedia trotz der Fusion 

hier noch separat Stellung nehmen. Demnach gelten weiterhin die bisherigen Kommunikationswege. 

Wir bitten dies für die nächsten Monate zu bedenken und zu entschuldigen.  
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